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Haupt- und Finanzausschuss 03.07.2002 

Rat 17.07.2002 

Betreff: 

Zusammenschluss der Sparkasse Siegen und der Stadtsparkasse Kreuz-
tal 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Rat der Stadt Siegen 
1. stimmt dem Beitritt der Stadt Kreuztal zum Sparkassen-Zweckverband der 

Städte Siegen und Nepthen und der Gemeinde Wilnsdorf zu; 
2. stimmt den Änderungen des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 25.05.1999 

zu; 
3. stimmt den Änderungen der Satzung des Sparkassen-Zweckverbandes vom 

25.05.1999 zu; 
4. nimmt den Entwurf der Satzung der Sparkasse Siegen zur Kenntnis. 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Eine Einführung erfolgt durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Sparkasse 
Siegen, Herrn Prof. Dr. H. Holzäpfel. 
 
Ein Zusammenschluss der Sparkasse Siegen und der Stadtsparkasse Kreuztal soll 
gemäß § 32 Abs. 1 SpkG NW in der Weise stattfinden, dass die Sparkasse Siegen 
die Stadtsparkasse Kreuztal aufnimmt. Die Aufnahme soll mit Wirkung ab 01.09.2003 
vollzogen werden. Dabei soll bei der Übertragung des Vermögens der Jahresab-
schluss zum Bilanzstichtag 31.12.2002 zugrunde gelegt werden. 
Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Kreuztal hat am 24.04.2002, der Verwal-
tungsrat der Sparkasse Siegen am 14.05.2002 den geplanten Zusammenschluss der 
Sparkasse Siegen und der Stadtsparkasse Kreuztal im Wege der Aufnahme der 
Stadtsparkasse Kreuztal befürwortet. 
 



Vorlage 2001/2002  Seite 2 

  . . . 

Die Sparkassen-Zweckverbandsversammlung soll in ihrer Sitzung am 05.07.2002 
eine Entscheidung über den Beitritt der Stadt Kreuztal zum bestehenden Sparkas-
sen-Zweckverband der Städte Siegen und Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf 
treffen (vgl. § 1 Abs. 4 Satzung des ZV) und für die Vereinigung der beiden Sparkas-
sen im Wege der Aufnahme der Stadtsparkasse Kreuztal durch die Sparkasse Sie-
gen votieren (vgl. § 32 Abs. 1 Ziff. 2 SpkG NW). Der Rat der Stadt Kreuztal wird sich 
in seiner Sitzung am 04.07.2002 mit dem Thema befassen; die Vertretungen der 
Stadt Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf werden sich in ihren Sitzungen am 
11.07.2002 mit dem Sachverhalt beschäftigen. 
 
Als Anlagen beigefügt sind die Entwürfe des öffentlich-rechtlichen Vertrages und der 
künftigen Satzungen des Sparkassen-Zweckverbandes und der Sparkasse Siegen. 
 
Von wesentlicher Bedeutung ist, dass die Anzahl der Sitze im künftigen Verwaltungs-
rat um zwei sachkundige Mitglieder und eine Dienstkraft (Drittelparität) für die laufen-
de und die nächste Wahlperiode aufgestockt werden soll. Auch die Anzahl der Mit-
glieder des Kreditausschusses soll für die laufende und die nächste Wahlperiode um 
einen Sitz erhöht werden. Dies stellte eine vom Sparkassengesetz NW abweichende 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates und des Kreditausschusses dar. Diese 
Sonderregelungen über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates und des Kre-
ditausschusses für die laufende und die nächste Wahlperiode bedürfen der Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde (§ 53 Sparkassengesetz NW). Es ist davon auszuge-
hen, dass diese erteilt wird. Eine diesbezügliche Voranfrage an das Finanzministeri-
um ist auf dem Weg. Unberührt bleiben die Vorschriften in § 4 Abs. 4 und § 5 Abs. 1 
Buchst. e) des öffentlich-rechtlichen Vertrages und § 4 Abs. 2 sowie § 5 Abs. 2 der 
Satzung der Sparkasse Siegen, die das Teilnahmerecht der Bürgermeister der Ver-
bandsmitglieder an Sitzungen des Verwaltungsrates und des Kreditausschusses re-
geln. Unberührt bleiben auch die bisherigen Sitzverteilungen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

  ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
        

  
ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

  
im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
  

Haushaltsstelle 
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Anlagen:   




